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Allgemeine Chronik

Bildung, Kultur und Medien

Bildung und Forschung

Grundschulen

Mit seinen Urteilen zu Fällen in drei Kantonen stützte das Bundesgericht den Grundsatz,
dass die tieferen Löhne der Kindergärtnerinnen gegenüber den Löhnen der
Primarlehrer nicht diskriminierend seien, solange nicht zu grosse Differenzen
entstünden. Das Bundesgericht wies entsprechende Beschwerden der
Kindergärtnerinnen in den Kantonen Schwyz und Thurgau ab. Abgewiesen wurde zudem
die Beschwerde der Zürcher Kindergärtnerinnen gegen einen Entscheid des Zürcher
Verwaltungsgerichts, in welchem eine Lohndifferenz von 18 Prozent aufgrund der
unterschiedlichen Arbeitspensen und der unterschiedlichen Wertigkeit der Arbeit als
zulässig befunden worden war. Die Lausanner Richter machten Unterschiede bei den
Arbeitspensen, die längere Ausbildungszeit und die breitere Berufsausbildung der
Primarlehrer geltend, welche nichts mit geschlechtsdiskriminierenden Bewertungs-
und Vergleichskriterien zu tun hätten. 1

KANTONALE POLITIK
DATUM: 05.01.2000
ELISABETH EHRENSPERGER

Die Kantone Uri, Ob- und Nidwalden sowie Schwyz entschieden, vom Schuljahr
2005/06 an ab der 3. Klasse Englisch als erste Fremdsprache unterrichten zu lassen. An
den Tessiner Schulen wird Englisch künftig obligatorisch; Priorität im
Fremdsprachenunterricht behalten aber Französisch und Deutsch. Die Ostschweizer
Kantone beschlossen, Frühenglisch koordiniert einzuführen, liessen den Zeitpunkt aber
noch offen; die Nordwestschweizer Kantone bleiben bei Französisch als erster
Fremdsprache, wollen den Beginn des Fremdsprachenunterrichts aber ebenfalls
vorziehen. Übereinstimmend betonten die regionalen
Erziehungsdirektorenkonferenzen der Deutschschweiz, es sei dringender, die
Konsequenzen aus der PISA-Studie im Bereich der Muttersprache zu ziehen als
Ressourcen in den frühen Fremdsprachenunterricht zu investieren. 2

KANTONALE POLITIK
DATUM: 14.02.2002
MARIANNE BENTELI

Neun Kantone vornehmlich aus der Ostschweiz (AG, AI, AR, GL, GR, SG, SH, TG, ZH)
sowie Liechtenstein beteiligen sich ab dem Schuljahr 2002/03 an den Schulversuchen
zur Grund- und Basisstufe. Die Grundstufe umfasst zwei Kindergartenjahre und das
erste Primarschuljahr, die Basisstufe zwei Kindergartenjahre und die ersten zwei
Primarschuljahre. Die Grundstufe kann in minimal zwei und maximal vier Jahren
durchlaufen werden, die Basisstufe in minimal drei und maximal fünf Jahren – in
beiden Stufen je nach Entwicklungsstand des Kindes. 3

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 08.06.2002
MARIANNE BENTELI

Im Kanton Zürich wollte der abtretende Bildungsdirektor Buschor (cvp) die Volksschule
einer grundlegenden Reform unterziehen. Die Schulpflicht sollte zwecks Schaffung
einer Basisstufe (Zusammenfassung von zweijährigem Kindergarten sowie 1. und 2.
Klasse) um ein Jahr auf zehn Jahre verlängert, das Pilotprojekt mit Englisch- und
Computerunterricht ab der 3. Primarklasse auf den ganzen Kanton ausgedehnt und für
den vormittäglichen Unterricht verbindliche Blockzeiten eingeführt werden.
Vorgeschlagen war auch eine grössere Autonomie der einzelnen Schulen, die
Abschaffung der Bezirksschulpflege und ihre Ersetzung durch eine Fachstelle, ein
Mitwirkungsrecht der Eltern (verbunden mit Elternpflichten), die spezielle Förderung
multikultureller Schulen, ein verstärkter Einbezug sonderpädagogischer Angebote in
den normalen Schulbetrieb sowie die Neuregelung der Schulversuche. Obgleich im
Kantonsrat mit Ausnahme der SVP und der EVP alle die Vorlage unterstützt hatten,
bildete sich quer durch die Parteien ein sehr aktives Nein-Komitee, das im
Wesentlichen gegen die Einführung der Basisstufe und die Abschaffung der
Bezirksschulpflege kämpfte. Die linken Gegner kritisierten zudem, das neue Gesetz
richte sich einseitig nach den Forderungen der Wirtschaft. Die Argumente des Nein-
Komitees schienen vor allem in den ländlichen Gebieten auf fruchtbaren Boden zu
fallen. Während die Stadt Zürich das neue Volksschulgesetz mit 58,6% Ja-Stimmen
annahm, wurde es vom Kanton mit 52,2% Nein-Stimmen verworfen. Die Abschaffung
der Bezirksschulpflege, die eine Verfassungsänderung nötig machte, weshalb sie dem
Volk in einer separaten Vorlage unterbreitet wurde, erhielt hingegen Zustimmung

KANTONALE POLITIK
DATUM: 03.12.2002
MARIANNE BENTELI
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(52,6% Ja), gleich wie die ebenfalls gesondert vorgelegte Neuregelung der
Schulversuche (58,7%). Wenige Tage nach der Abstimmung reichten Vertreterinnen und
Vertreter der FDP, SP, CVP und der Grünen eine parlamentarische Initiative mit den
unbestrittenen Elementen des Volksschulgesetzes ein (Teilautonomie der Schulen,
professionelle Schulaufsicht). Da in erster Linie die Basisstufe zur Niederlage in der
Abstimmung geführt hatte, verlangt die Initiative einen kantonsweit einheitlich
geregelten Kindergarten, wobei der Besuch eines der beiden Jahre obligatorisch sein
soll. 4

Mitte des Berichtsjahres legten die Zürcher Lehrkräfte mit einer grossen Protestaktion
die Schulen lahm. Rund 5700 Lehrerinnen und Lehrer streikten und gingen auf die
Strasse, um gegen die geplanten Sparmassnahmen des Regierungsrates zu protestieren.
Die Sparpläne, welche Teil eines Sanierungsprogramms der Zürcher Kantonsfinanzen
waren, sahen unter anderem die Erhöhung der Richtwerte für die Klassengrössen um
drei auf 28 Schulkinder vor. 5

KANTONALE POLITIK
DATUM: 21.06.2003
ELISABETH EHRENSPERGER

Die Auseinandersetzung um den Fremdsprachenunterricht ging 2005 weiter: Ein
Komitee aus Lehrpersonen und Politikern aus der Ost- und Zentralschweiz (SG, TG, SH,
ZH, ZG, OW, NW, SZ) machte sich gegen die Einführung einer zweiten Fremdsprache auf
Primarschulstufe stark und sprach sich damit indirekt gegen das Französische aus, weil
in all diesen Kantonen Englisch als erste Fremdsprache gelehrt werden soll. Das
Nidwaldner Parlament entschied, Englisch ab dem 3. und Französisch ab dem 7.
Schuljahr (und damit erst in der Oberstufe) zu unterrichten. Damit setzte sich der
Kanton als zweiter nach Appenzell Innerrhoden über die Empfehlungen der EDK (Beginn
des Fremdsprachenunterrichts im 3. und 5. Schuljahr) hinweg. Die Freiburger
Erziehungsdirektorin Chassot (cvp) hingegen erklärte, eine allfällige Abschaffung des
Französischunterrichts in den Primarschulen Zürichs, wo eine entsprechende Initiative
hängig ist, nicht hinnehmen zu wollen, und im Tessin erwog die Vereinigung „Coscienza
svizzera“ die Lancierung eines eidgenössischen Volksbegehrens, das als erste
Fremdspracheeine Landessprache verlangt. 6

KANTONALE POLITIK
DATUM: 13.04.2005
MAGDALENA BERNATH

Die Leistungen der Neuntklässler in Mathematik, Lesen, Naturwissenschaften und
Problemlösen, die 2003 parallel zum internationalen PISA-Test auch in zwölf Kantonen
(AG, BE, FR, GE, JU, NE, SG, TG, TI, VD, VS, ZH) und in Liechtenstein erhoben wurden,
förderten zwar statistisch signifikante Leistungsunterschiede zutage. Gemäss BFS
liessen sich aber keine Rückschlüsse auf die Leistungsfähigkeit kantonaler Schulmodelle
oder den pädagogisch optimalen Zeitpunkt zur Einschulung ableiten, da der Test viele
zentrale inner- und ausserschulische Parameter nicht berücksichtigt hatte. Generell
bestätigte er, was schon PISA International zutage gefördert hatte: Die soziale und
kulturelle Herkunft der Schülerinnen und Schüler hat einen grossen Einfluss auf die
Leistung – Jugendliche aus bildungsfernen Schichten erzielten in allen Kantonen
tendenziell schlechtere Resultate, wobei die Westschweizer Kantone bei der Förderung
von ausländischen Schülern und Jugendlichen markant besser abschnitten als jene der
Deutschschweiz; dies sei kein Zufall, da sich die Romandie generell stärker um die
Integration von ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern bemühe. Bestätigt
wurden auch die fachspezifischen Resultate des internationalen Vergleichs und die
Leistungsunterschiede zwischen den Geschlechtern: Während sich die Ergebnisse in
Mathematik und beim Problemlösen fast überall auf hohem Niveau bewegten und auch
bei den Naturwissenschaften beachtlich ausfielen, war die Lesekompetenz mangelhaft.
In Mathematik und in den Naturwissenschaften schnitten die Buben überall deutlich
besser ab ausser in Liechtenstein, im Lesen hingegen die Mädchen. Insgesamt über dem
Durchschnitt aller vier getesteten Bereiche lagen Freiburg, St. Gallen, Thurgau, Wallis
und Aargau, im Mittelfeld Jura, Zürich und Liechtenstein, darunter Bern, Neuenburg,
Waadt, Tessin und Genf. 7

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 03.05.2005
MAGDALENA BERNATH
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In vier Kantonen fanden Urnengänge zum Thema Fremdsprachenunterricht statt:
Schaffhausen, Thurgau und Zürich lehnten je eine Volksinitiative ab, welche in der
Primarschule nur eine Fremdsprache vorsah, Zug sprach sich gegen ein Begehren aus,
das statt Französisch Englisch als erste Fremdsprache einführen wollte. 8

KANTONALE POLITIK
DATUM: 27.02.2006
MAGDALENA BERNATH

Das erste Referendum konnte im Frühjahr in Luzern eingereicht werden, weitere
kamen in den Kantonen Graubünden, Nidwalden, Sankt Gallen, Thurgau und Zürich
zustande. Im Kanton Bern war die Unterschriftensammlung Ende 2008 noch am Laufen.
Im Gegensatz zur Deutschschweiz gab es in den französischsprachigen Kantonen kaum
Widerstand gegen HarmoS. Einzig im Kanton Jura hatte die SVP das Referendum
ergriffen, brachte aber von den 2000 notwendigen Unterschriften nur 1500
zusammen. 9

KANTONALE POLITIK
DATUM: 08.07.2008
ANDREA MOSIMANN

Einen besonders schweren Stand hatte HarmoS in der Zentralschweiz. In Nidwalden
wurde der Beitritt zum Bildungskonkordat in der Volksabstimmung vom 8. Februar mit
einem Nein-Stimmenanteil von 62,3% abgelehnt. In Uri und Zug sprach sich die
Stimmbevölkerung ebenfalls gegen HarmoS aus. In den Urnengängen vom 27. September
wurde der Beitritt in Uri mit 68,9% und in Zug ganz knapp, mit 50,1% verworfen. In
Obwalden erachtete der Regierungsrat die Chancen für eine Zustimmung zum
Schulkonkordat als so schlecht, dass er beschloss, das Beitrittsverfahren vorerst zu
sistieren und im Kanton Schwyz weigerte sich der Kantonsrat, auf das Geschäft
einzutreten. Die SVP wertete diesen Widerstand gegen HarmoS als durchschlagenden
Erfolg gegen die „Gleichschaltung“ der Schulen, wie der Zürcher Nationalrat Ulrich
Schlüer sagte. Er forderte von den Bildungsdirektoren eine Rückbesinnung auf die
kantonale Autonomie im Bildungswesen. 10

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 09.02.2009
ANDREA MOSIMANN

Im Juni trat Basel-Stadt als zehnter Kanton der Interkantonalen Vereinbarung über die
Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik bei. Damit tritt das Konkordat für
alle Kantone, die es bereits gutgeheissen haben (OW, SH, VS, GE, LU, VD, FR, TI, AR, BS),
anfangs 2011 in Kraft. Im Rahmen des neuen Finanzausgleichs haben die Kantone die
gesamte rechtliche, finanzielle und fachliche Verantwortung für die Schulung von
Kindern und Jugendlichen mit besonderem Bildungsbedarf übernommen. Mit dem
Beitritt zum Sonderpädagogik-Konkordat verpflichten sie sich dazu, das in der
Interkantonalen Vereinbarung beschriebene Grundangebot, welches die Bildung und
Betreuung von Kindern und Jugendlichen mit besonderem Bildungsbedarf garantiert,
zur Verfügung zu stellen und gemeinsame Instrumente anzuwenden. Das Konkordat hält
die Kantone dazu an, die Integration von behinderten Kindern und Jugendlichen in die
Regelschule zu fördern. 11

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 24.06.2010
ANDREA MOSIMANN

Le débat sur l’enseignement des langues étrangères continue de brûler. Ainsi, ce n’est
ni la décision du département de l’éducation du canton de Thurgovie de rayer
l’enseignement du français à l’école primaire, ni l’aboutissement d’une initiative
populaire dans le canton de Zürich « Mehr Qualität – eine Fremdsprache an der
Primarschule » qui vont mettre un terme à la discussion qui enflamme les milieux
politiques et académiques, des deux côtés de la Sarine. Plusieurs voix ont estimé que la
décision du canton de Thurgovie, était inadmissible et qu’il s’agissait d’une attaque
frontale à la cohésion nationale et aux valeurs suisses. Ainsi, de nombreuses personnes
attendent une réaction du ministre de la culture Alain Berset (ps). Bien que les
questions liées à l’éducation demeurent sous la coupe cantonale, plusieurs estiment
que la Confédération se doit de réagir. 12

KANTONALE POLITIK
DATUM: 29.03.2016
GUILLAUME ZUMOFEN

Im Jahr 2017 kam das Frühfranzösisch in einigen Deutschschweizer Kantonen unter
Druck. Anfangs Mai hiess das Kantonsparlament des Kantons Thurgau mit 64 zu 53
Stimmen ein Gesetz gut, mit dem der Französischunterricht aus der Primarschule
gestrichen werden und stattdessen in die Sekundarstufe verschoben werden sollte.
Zwar erfolgte der Entscheid in erster Lesung, das heisst, er musste vom Grossen Rat
noch in zweiter Lesung und in der Schlussabstimmung bestätigt werden. Die Medien
gingen davon aus, dass im Falle der definitiven Annahme des Gesetzes durch das
Parlament das Behördenreferendum – dafür müssen 30 der 130 Thurgauer
Parlamentsmitglieder unterzeichnen – ergriffen würde, am Ende also das Stimmvolk das

KANTONALE POLITIK
DATUM: 01.04.2017
SAMUEL BERNET
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letzte Wort haben würde. Unabhängig dessen gingen die Wogen hoch. Der Genfer
Regierungsrat Antonio Hodgers (GE, gp) ergriff Mitte Mai in der Weltwoche das Wort. Als
„Angriff auf die Schweiz“ – so der Titel des Essays – verstand Hodgers die jüngste
politische Entwicklung im Kanton Thurgau. Der interkantonale Zusammenhalt beruhe
seiner Meinung nach auf drei Säulen. Die erste seien die politischen Institutionen, die
zweite der Finanzausgleich, die dritte nannte Hodgers „aktive Mehrsprachigkeit“.
Letzteres bedeute, dass jeder sich bemühe, den anderen zu verstehen. Der Kanton
Thurgau säble gerade an dieser Säule und so könne sich der Kanton Genf in Zukunft
vielleicht fragen, wieso man noch in einen Finanzausgleich zahlen solle. Er kritisierte,
dass das Französische in der Ratsdebatte als „Fremdsprache“ bezeichnet wurde, wo es
doch in der Bundesverfassung als „Landessprache“ qualifiziert sei. Und er erhob den
Mahnfinger: „Wenn uns der Wille abhandenkommt, einander zu verstehen, werden wir
keine Nation mehr sein“, so Hodgers Fazit.

Bevor jedoch das Thurgauer Gesetz gegen das Frühfranzösisch in die zweite Runde
ging, war der bildungspolitische Fokus auf den Kanton Zürich gerichtet. Dort stimmten
die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger am 21. Mai 2017 über die kantonale
Volksinitiative „Mehr Qualität – eine Fremdsprache an der Primarschule“ ab. Die
Annahme der Initiative hätte zur Folge gehabt, dass in der Primarschule nur eine
Fremdsprache gelehrt und gelernt und eine zweite Fremdsprache erst auf
Sekundarstufe eingeführt würde. Dabei wurde es dem Zürcher Regierungsrat
überlassen, ob die erste Fremdsprache Französisch oder Englisch sein würde. Das
Initiativkomitee stellte sich auf den Standpunkt, dass viele Primarschüler überfordert
seien mit zwei Fremdsprachen in der Primarschule, denn vielen würden bereits
Grundlagenkenntnisse der deutschen Sprache fehlen. Der Regierungsrat sowie eine
Mehrheit des Zürcher Kantonsrates teilten diesen Standpunkt nicht und sprachen sich
gegen die Initiative aus. Eine grosse Mehrheit der Primarschüler würde den Unterricht
von zwei Fremdsprachen gut meistern, zudem seien Fremdsprachenkenntnisse eine
Schlüsselkompetenz in einer vernetzten Welt und gerade in der mehrsprachigen
Schweiz sei die bisherige Handhabung „ein Bekenntnis zum hohen Wert der
Vielsprachigkeit unseres Landes“, hielt der Regierungsrat in der Abstimmungszeitung
fest. Nicht zuletzt würde der Kanton bei Annahme der Initiative gegen das 2008 von den
Zürcher Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern angenommene HarmoS-Konkordat
verstossen und müsste folglich aus diesem austreten. Das HarmoS-Konkordat
verpflichtet die beigetretenen Kantonen unter anderem dazu, eine erste Fremdsprache
spätestens ab der dritten Klasse der Primarschule und eine zweite Fremdsprache
spätestens ab der fünften Klasse der Primarschule zu unterrichten. Die Zürcher
Stimmbevölkerung sprach sich am 21. Mai 2017 mit  60.8 Prozent Nein-Stimmen klar
gegen die Initiative aus. 

Am 14. Juni 2017 bekam Frauenfeld die nationale Aufmerksamkeit zurück, denn es kam
zur zweiten Lesung und zur Schlussabstimmung des Gesetzes. Zur grossen
Überraschung lehnte der Grosse Rat des Kantons Thurgau das Gesetz hauchdünn, mit
62 zu 60 Stimmen, ab. Die Medien machten nicht etwa allfällige Drohgebärden von
Bundesrat Berset für den Sinneswandel der kantonalen Legislative verantwortlich, eher
habe die Abstimmung im Kanton Zürich Signalwirkung gehabt. Der grösste Anteil an der
Kehrtwende des Grossen Rats wurde aber der Thurgauer Regierungsrätin Monika Knill
(TG, svp) zugeschrieben. Die NZZ titelte „Mutter Courage sichert Sprachenfrieden“ und
meinte damit Knill; La Liberté widmete Knill ein Portrait mit der Überschrift „Une
marathonienne pour le français“. Knill sei deswegen mutig, weil sich die
Erziehungsdirektorin im Thurgauer Parlament und in persönlichen Gesprächen
vehement für den Erhalt des Französischunterrichts in der Primarschule eingesetzt
hatte und damit gegen ihre eigene Partei angetreten war, die grossmehrheitlich für eine
Verschiebung des Französischunterrichts in die Sekundarstufe gewesen war. Als
Marathonläuferin wurde sie bezeichnet, weil sie im Rat unermüdlich mit zahlreichen
Vorschlägen versucht hatte, ihren Widersachern, die mit der niedrigen Qualität des
Französischunterrichts und der Überforderung der Schüler argumentiert hatten,
entgegenzukommen, ohne dass dadurch der Französischunterricht aus der
Primarschule gekippt werden musste. So stellte sie den Grossrätinnen und Grossräten
in Aussicht, dass sich überforderte Schüler erleichtert vom Französischunterricht
dispensieren können sollten, dass der Unterricht vermehrt in Halbklassen stattfinden
sollte und dass die Qualität des Französischunterrichts nach zwei Jahren evaluiert
werden sollte, um danach allfällige neue Massnahmen prüfen zu können. 

Im September 2017 mussten schliesslich die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger des
Kantons Luzern über die Volksinitiative „Eine Fremdsprache auf der Primarstufe“
abstimmen; über die gleiche Thematik also, wie die Zürcher Stimmberechtigten einige
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Monate zuvor. Der Regierungsrat sowie eine Mehrheit des Kantonsparlaments sprachen
sich gegen die Initiative aus. Zwar hatte die Stimmbevölkerung des Kantons Luzern 2008
den Beitritt zum HarmoS-Konkordat abgelehnt, wodurch eine Annahme der Initiative
keine interkantonalen Verträge verletzen würde, wie dies in Zürich der Fall gewesen
wäre. Der Regierungsrat war aber der Meinung, dass Luzern bei einer Annahme zu einer
„Sprachinsel“ verkommen würde. Dies würde Luzerner Familien einen
Wohnortswechsel in einen anderen Kanton erschweren, da Luzerner Primarschüler im
interkantonalen Vergleich einen Rückstand in der Sprachkompetenz aufweisen würden.
Gemäss Ausführungen der Luzerner Regierung im Bericht an die Stimmberechtigten
würde dieser Rückstand die englische Sprache betreffen, denn „aus  Gründen  des
nationalen  Zusammenhalts“ sei es notwendig, dass bei einer Annahme der Initiative
weiterhin Französisch an der Primarschule unterrichtet werden würde. Die Luzerner
Stimmbevölkerung lehnte die Volksinitiative am 24. September 2017 mit 57.6 Prozent
Nein-Stimmen ab. 13

Am 4. April 2017 veröffentlichte ein ehemaliger Schüler Jürg Jegges das Buch „Jürg
Jegges dunkle Seite: Die Übergriffe des Musterpädagogen“, in welchem er dem
bekannten Sonderschullehrer und Pädagogen vorwarf, ihn während seiner Zeit als
Schüler sexuell missbraucht zu haben. Der mittlerweile 74-jährige Jegge erlangte in der
Schweiz Bekanntheit nach der Veröffentlichung seines Buches „Dummheit ist lernbar“
im Jahr 1976, in dem Jegge die klassische Volksschule für ihre Behandlung von
leistungsschwachen Schülern kritisiert hatte. Kurz nach Veröffentlichung des Buches
seines mittlerweile 58-jährigen ehemaligen Schülers, am 8. April 2017, gab Jegge zu,
dass es zwischen ihm und einigen seiner Schülern – Jegge sprach im Tagesanzeiger von
„etwas unter zehn“ – zu sexuellen Kontakten gekommen sei. Er sei der Meinung
gewesen, dass diese Kontakte in gegenseitigem Einvernehmen stattgefunden hätten
und er sei damals überzeugt gewesen, dass „derartige Sexualität einen Beitrag leiste zur
Selbstbefreiung und zur persönlichen Weiterentwicklung“, sagte Jegge gegenüber der
NZZ. Diese Überzeugung habe er nicht alleine gehabt, vielmehr sei sie im „links-grünen
Kuchen“ und gewissen pädagogischen Kreisen auch diskutiert worden. Die Medien
kritisierten Jegge dafür, dass er, obwohl derart überzeugt von der pädagogischen
Wirkung sexueller Kontakte zwischen Lehrer und Schülern, in seinem 1976 erschienenen
und weitherum gefeierten Buch nichts von diesen „Praktiken“ erwähnt hatte. Ebenfalls
starke Kritik erntete Jegge von Seiten der Medien dafür, dass er von einer
Ebenbürtigkeit der Beziehung zwischen Lehrern und Schülern ausging und nicht
erkannt habe, dass zwischen einem Lehrer und dessen minderjährigen Schülern ein
Machtgefälle bestehe. Jegges Darstellungen liessen auch den Verdacht aufkommen,
dass es sich beim Fall Jegge um keinen Einzelfall gehandelt hatte. Wenn er wüsste, dass
es noch andere Pädagogen gegeben habe, die Sex mit ihren minderjährigen Schülern
hatten, würde er es nicht sagen, so Jegge. „Ich war sicher nicht der Einzige“, meinte er
im Interview mit der NZZ. Diese Aussage veranlasste Natalie Rickli (svp, ZH), im
Nationalrat ein Postulat einzureichen. Mitte April gab die Staatsanwaltschaft Zürich
bekannt, dass sie ein Vorabklärungsverfahren wegen Verdachts auf sexuelle Handlungen
mit Kindern eingeleitet habe, dabei kam es auch zu einer Hausdurchsuchung bei Jegge.
Bereits damals mutmassten jedoch einige Medien, dass allfällige Straftaten Jegges
bereits verjährt sein dürften. Mitte Mai gab die Bildungsdirektion des Kanton Zürich
bekannt, dass sie die Hintergründe des Falls Jürg Jegge abklären wolle. Mithilfe eines
Rechtsexperten sollte die damals geltende Rechtslage bezüglich sonderpädagogischen
Masssnahmen aufgearbeitet werden, womit auch geklärt werden sollte, ob die Gesetze
von den Behörden und den involvierten Personen eingehalten wurden. Zudem sollten
die relevanten Akten so aufbereitet werden, dass sie für eine allfällige
bildungshistorische Auswertung genutzt werden können. 14

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 04.04.2017
SAMUEL BERNET

Anfang Oktober 2017 gab die Staatsanwaltschaft Zürich bekannt, dass sie das
Strafverfahren im Fall Jürg Jegge einstellen werde. Es seien zahlreiche Personen
kontaktiert worden, die als Jugendliche mit dem ehemaligen Sonderschullehrer Kontakt
hatten und von Missbrauch hätten betroffen sein können. Der grösste Teil der
Befragten habe dabei angegeben, dass es zu keinen sexuellen Handlungen zwischen
ihnen und Jegge kam. Die in einigen Fällen geschilderten sexuellen Handlungen seien
zum heutigen Zeitpunkt bereits verjährt. Die Staatsanwaltschaft liess noch eine Frist für
neue Beweisanträge laufen. Im Januar 2018 stellte die Zürcher Justiz das Verfahren
gegen Jegge endgültig ein, wie der Wörterseh-Verlag mitteilte, jener Verlag, der das
Buch mit den Vorwürfen gegen Jegge veröffentlicht hatte. Die Verfahrenskosten von
CHF 4'400 wurden Jegge auferlegt. Die Kostenauferlegung begründete die

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 05.10.2017
SAMUEL BERNET
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Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich damit, dass Jegge sexuellen Kontakt zu
Minderjährigen gestanden habe, womit er deren Persönlichkeit verletzt habe,
unabhängig davon, ob die Taten verjährt seien oder nicht. 15

Mittelschulen

La question de la seconde langue nationale obligatoire a suscité à nouveau la
controverse, principalement parmi les cantons bilingues et les enseignants de langues.
La nouvelle ORM stipulant que les cantons doivent laisser aux étudiants la liberté du
choix de la seconde langue nationale, les cantons bilingues ont néanmoins obtenu de
pouvoir imposer, à titre exceptionnel, leur seconde langue cantonale. Les autres
cantons ont adopté des positions variées à ce sujet. Si certains, à l'instar du canton de
Neuchâtel, veulent restreindre fortement la possibilité d'étudier l'italien, d'autres, tels
que Genève et Vaud ou les cantons de Suisse centrale, préfèrent suivre l'esprit de la loi
en laissant la liberté aux étudiants d'apprendre la langue nationale de leur choix. La
question de la durée des études, que la nouvelle ORM laisse le soin de trancher aux
cantons, a également suscité, dans les cantons connaissant les cursus les plus longs,
des discussions entre les milieux économiques favorables à un raccourcissement du
temps d'études et celui des enseignants qui s'y oppose farouchement. La tendance
générale est néanmoins celle d'un abrégement du temps d'étude (de 13 à 12 ans). C'est
ainsi que les cantons de Berne, de Thurgovie, de Saint-Gall, de Schwytz, d'Obwald, de
Nidwald et de Lucerne ont décidé de raccourcir la durée du cursus menant à la
maturité. 16

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 02.12.1995
ALEXANDRE FÜZESSÉRY

Berufsbildung

Im Sommer des Berichtsjahres wurde in den Kantonen Luzern, Uri, Ob- und Nidwalden
zum ersten Mal die dreijährige Hauswirtschaftslehre angeboten. Sie ersetzt das
Haushaltslehrjahr, welches – wird es dennoch absolviert – als Einstieg in das zweite
Jahr des neuen Lehrgangs angerechnet werden kann. Im Zusammenhang mit der
Einführung der Hauswirtschaftslehre konstituierte sich in Sursee (LU) der Berufs- und
Interessenverband Hauswirtschaft Zentralschweiz als juristische Trägerschaft. Mit der
Einbindung der Hauswirtschaft in das Schweizerische Berufsbildungssystem wurde die
Vernetzung mit anderen Berufen im Sozial- und Gesundheitsbereich sowie eine
Aufwertung der Hauswirtschaft an sich angestrebt. 17

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 16.06.2000
ELISABETH EHRENSPERGER

Als erster Deutschschweizer Kanton führt Zürich einen Berufsbildungsfonds ein. Das
Volk hiess im September ein Berufsbildungsgesetz inklusive Berufsbildungsfonds mit
58% der Stimmen gut. Betriebe, die keine Lehrstellen anbieten, müssen künftig eine
Abgabe in einen kantonalen Fonds errichten; dieses Geld fliesst zurück an Firmen die
Lehrlinge ausbilden, sowie in Projekte zur Schaffung von Ausbildungsangeboten. Der
Fonds war von den bürgerlichen Parteien und dem Gewerbe vehement bekämpft
worden, während die Linke, Teile der CVP, der Kantonsrat und die Regierung ein Ja
empfohlen hatten. 18

KANTONALE POLITIK
DATUM: 30.09.2008
ANDREA MOSIMANN

Hochschulen

Dans de nombreux cantons (Vaud, Zurich et Fribourg), les lois relatives au
fonctionnement et au statut des hautes écoles sont en voie de révision, voire même
ont été révisées (Bâle, Berne et Neuchâtel). Relevant de la philosophie de la nouvelle
gestion publique, les différentes réformes visent toutes à accroître l'autonomie des
universités. Celles-ci jouiront d'une grande marge de manoeuvre sous plus d'un aspect.
Dans le domaine financier, elles se verront attribuer des enveloppes budgétaires dont
elles pourront disposer à leur guise pour réaliser certains objectifs fixés par les
autorités politiques. Les hautes écoles devraient également bénéficier de plus de
liberté sur le plan du fonctionnement interne ainsi que du point de vue de la politique
d'engagement du personnel, à l'exception de la nomination des professeurs qui restera
de la compétence des exécutifs cantonaux. Principaux bénéficiaires de ce transfert de
compétences, les rectorats verront leur pouvoir de décision s'accroître
substantiellement, et ce notamment au détriment du corps professoral. Les différentes
réformes prévoient presque toutes la création d'organes de surveillance: équivalents
académiques des conseils d'administration, ces nouvelles structures, composées de

KANTONALE POLITIK
DATUM: 01.04.1996
ALEXANDRE FÜZESSÉRY
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membres extérieurs à l'université, seront compétentes notamment pour définir les
grandes lignes de développement de l'institution. 19

Eine im Auftrag der fünf Medizinischen Fakultäten Basel, Bern, Genf, Lausanne und
Zürich durchgeführte Analyse der Ärzteausbildung in der Schweiz förderte bedenkliche
Resultate zutage. Eine internationale Expertenkommission diagnostizierte sechs
Hauptmängel – so die zu starke Ausrichtung der Studiengänge auf Examina, das
Vorherrschen von Frontalunterricht, die ungenügende Nutzung computergestützter
Lernmethoden, für die Ausbildung ungeeignete Universitätsspitäler, im ersten Jahr
überlastete Studienpläne, mangelhafte Begleitung und Beratung der Studierenden
sowie die Vernachlässigung der Hausarztmedizin und Grundversorgung im Unterricht.
Die betroffenen Fakultäten nahmen die Kritik als Bekräftigung der bereits eingeleiteten
Reformmassnahmen entgegen. Die Ergebnisse der im Herbst 1999 abgeschlossenen
Vernehmlassung zum revidierten Medizinalberufsgesetz waren im Berichtsjahr
Gegenstand einer Auswertung durch das Bundesamt für Gesundheit. Eine
entsprechende Vorlage an das Parlament wurde für Spätsommer 2001 in Aussicht
gestellt. 20

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 11.01.2000
ELISABETH EHRENSPERGER

In einer gemeinsamen Vereinbarung bestärkten die Universität Zürich und die ETHZ
ihrerseits die Tradition ihrer Zusammenarbeit und gaben dem Willen Ausdruck,
gegenseitige Durchlässigkeit und Absprachen zu verbessern sowie gemeinsame Projekte
und Einrichtungen zu vermehren. Ein neues Zentrum für Genomik, ein
Lehrerbildungsinstitut mit Beteiligung der Pädagogischen Hochschule sowie ein
Sprachzentrum wurden dabei als Beispiele angeführt. 21

KANTONALE POLITIK
DATUM: 12.09.2001
ELISABETH EHRENSPERGER

Der Vetsuisse-Rat, das im Vorjahr von den Regierungen der Kantone Bern und Zürich
zur Entwicklung eines Kooperationsmodells eingesetzte Gremium, beschloss die Fusion
der beiden Veterinärmedizinischen Fakultäten der Universitäten Bern und Zürich auf
das Studienjahr 2002/03 hin. Der Vetsuisse-Rat schlug vor, dass die Ausbildung der
Tierärzte weiterhin an beiden Standorten erfolgen soll, dass aber gewisse Spezialitäten
nur noch an einem Ort angeboten werden. 22

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 15.05.2002
MARIANNE BENTELI

Als erster Universitätskanton möchte Zürich die von der Interkantonalen
Universitätsvereinbarung festgelegte Höchstgrenze für die Studiengebühren mit der
geplanten Revision des Universitätsgesetzes voll ausschöpfen und die
Semestergebühren praktisch verdoppeln (von heute 640 auf maximal 1224 Fr.).
Dagegen regte sich heftiger Widerstand der Studierenden, welche diese Erhöhung als
Angriff auf die Chancengleichheit bezeichneten. Zunehmend hänge es vom Einkommen
der Eltern ab, ob jemand ein Studium beginnen könne. Bereits heute seien vier von fünf
Studierenden auf einen Nebenerwerb angewiesen, was die Chance auf einen Abschluss
vermindere. Auch weitere Elemente des Revisionsvorhabens – so etwa die Stärkung des
Universitätsrats und die Verschärfung des Numerus clausus – wurden als
„Gegenreform“ gewertet mit dem Ziel, eine Eliteuniversität nach angelsächsischem
Vorbild zu schaffen. 23

KANTONALE POLITIK
DATUM: 13.12.2002
MARIANNE BENTELI

Life-Science-Aktivitäten der ETHZ und der Universität Basel sollen in Basel
zusammengeführt werden. Den „Kick-off“ zu diesem Projekt vollzogen Ende Jahr
Spitzenvertreter des Bundes und des Kantons Basel-Stadt sowie der ETH und der
Universität Basel. Im neuen Institut sollen Stärken des ETH-Bereichs wie der Universität
Basel im biomedizinischen Bereich zusammengefasst werden. Wenn sich die
Zusammenarbeit bewährt, soll sie im Hinblick auf die BFT-Botschaft für die Jahre
2008-2011 in die Bildung einer ETH-Institution in Basel münden. 24

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 21.12.2002
MARIANNE BENTELI
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Eine Arbeitsgruppe unter der Leitung von Staatssekretär Charles Kleiber hatte sich die
Optimierung der Universitätsmedizin im Rahmen eines Gesamtsystems zum Ziel
gesetzt. Im Vordergrund standen dabei die künftige Sicherstellung von Qualität und
Finanzierbarkeit der humanmedizinischen Fakultäten und Universitätsspitäler. Die
Arbeitsgruppe stellte zu diesem Zwecke die Zusammenführung der fünf medizinischen
Fakultäten in drei Einheiten (Zürich, Bern-Basel, Lausanne-Genf), ein gemeinsames
Finanzierungssystem sowie einheitliche Abgeltungsregelungen und
gesamtschweizerische Steuerungsorgane zur Debatte. Eine Motion Gysin (sp, BS),
welche die Erhaltung der bestehenden medizinischen Fakultäten von Basel, Bern,
Zürich, Lausanne und Genf in einer aufeinander abgestimmten Form als „Medizinische
Hochschule Schweiz“ sichern wollte, wurde vom Nationalrat abgelehnt. Wohl würde der
Vorstoss richtige Fragen aufwerfen, meinte – ganz im Sinne des Bundesrats – Felix
Gutzwiller (fdp, ZH) als Nationalrat und Mitglied einer der betroffenen medizinischen
Fakultäten; doch liefen die Forderungen der Motion nach der Superstruktur
„Medizinische Hochschule Schweiz“ den bereits laufenden Restrukturierungs- und
Kooperationsprozessen zuwider. Definitiv besiegelt wurde der Zusammenschluss der
veterinärmedizinischen Fakultäten der Universitäten Bern und Zürich unter dem Namen
Vetsuisse. 25

MOTION
DATUM: 04.06.2003
ELISABETH EHRENSPERGER

Im Sommer einigten sich St. Gallen, Zürich und Bern auf eine Verteilung der
Studiengänge in den Gesundheitsberufen: Ernährungsberatung wird ab 2007 nur noch
an der Berner FHS gelehrt (bisher Zürich und Bern), Physiotherapie ab 2006 sowohl in
Bern als auch in Zürich und Pflege an allen drei Standorten. Die Ergotherapie-
Ausbildung findet allein in Zürich statt (bisher Biel und Zürich). Der Entscheid
betreffend den Studiengang für Hebammen ist noch offen, er soll unter Einbezug von
Graubünden gefällt werden, das wie St. Gallen eine Hebammenschule führt. 26

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 18.06.2005
MAGDALENA BERNATH

Die fünf Universitäten mit medizinischen Fakultäten, Basel, Bern, Genf, Lausanne und
Zürich, sowie die Tessiner Universität in Lugano gründeten gemeinsam die „Swiss
School of Public Health“. Diese soll die Weiterbildung in Gesundheitsökonomie und
öffentlicher Gesundheit koordinieren und weiterentwickeln. Schwerpunkte bilden
wirtschaftliche Aspekte der medizinischen Versorgung und gesellschaftliche,
ökologische und andere Bedingungen für ein gesundes Leben im Sinne der
Volksgesundheit. Die sechs Universitäten bieten einzeln oder in Verbünden Absolventen
verschiedener Fachrichtungen bereits mehrere Nachdiplom-Programme an. Die im
Rahmen der „Schule“ verstärkte Kooperation wird vom Bund in den Jahren 2005-2007
mit 6 Mio Fr. unterstützt. 27

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 12.07.2005
MAGDALENA BERNATH

Im Berichtsjahr feierte die Universität Zürich ihr 175-Jahr-Jubiläum. Zürich war die
erste Universität Europas, die nicht von einem Landesfürsten oder der Kirche, sondern
von einem demokratischen Staatswesen gegründet wurde. Die Hochschule wollte den
Festakt nutzen, um Wissen mit breiten Kreisen der Bevölkerung zu teilen. Dazu
organisierte sie zahlreiche Ausstellungen, Feste und Präsentationen, welche alle unter
dem Motto „Wissen teilen“ standen. 28

KANTONALE POLITIK
DATUM: 29.02.2008
ANDREA MOSIMANN

Die Teilschulen der Hochschule Luzern sollen unter eine gemeinsame Direktion gestellt
werden. Der Konkordatsrat hat im Berichtsjahr eine entsprechende Vereinbarung in die
Vernehmlassung geschickt. Die Reorganisation kann nur umgesetzt werden, wenn die
Trägerkantone Luzern, Schwyz und Zug sowie die übrigen Konkordatskantone Uri, Ob-
und Nidwalden zustimmen. 29

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 30.07.2008
ANDREA MOSIMANN

Im Herbst fanden an den Universitäten Basel, Bern, Genf, Lausanne und Zürich
Studentenproteste statt. Die Aktivisten an den drei Deutschschweizer Unis besetzten
die Aulas und forderten bessere Lernbedingungen. Der Missmut der Studierenden
richtete sich insbesondere gegen die Bologna-Reform. Sie kritisierten, dass das
Studium immer mehr verschult und auf die Wirtschaft ausgerichtet werde und so
Eliteuniversitäten entstünden. Allerdings wurde das Themenspektrum bald so stark
ausgeweitet, dass die Proteste in einer Universalkritik gipfelten, die mit der Bologna-
Reform nur noch wenig zu tun hatte. Ausserdem fehlte es den Besetzern an Rückhalt,
da die Protestaktionen nur von einem kleinen Teil der Studierenden mitgetragen

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 19.11.2009
ANDREA MOSIMANN
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wurden und sich auch die studentischen Körperschaften davon distanzierten. 30

La députée Humbel (pdc, AG) estime que l'examen d'entrée (numerus clausus) pour les
études de médecine humaine ne permet pas de sélectionner à coup sûr les meilleurs
candidats. Selon elle, seules les capacités cognitives sont testées, alors que la médecine
est un domaine dans lequel les aptitudes pratiques et relationnelles sont tout autant
importantes. C'est pour cela qu'elle a déposé, en juin 2015, une motion proposant un
test d'aptitudes sous forme de stage pour entrer en faculté de médecine. Le Conseil
fédéral s'est opposé à l'objet, expliquant qu'il est premièrement de la compétence des
cantons de mettre en place la forme de sélection choisie. De plus, une telle mesure
générerait des frais et du temps de travail supplémentaires, sans pour autant décharger
le personnel soignant dans leurs tâches. Il ajoute que les quatre cantons pratiquant le
numerus clausus (Fribourg, Berne, Bâle et Zurich) se distinguent par un fort taux de
réussite dans le cursus de médecine. Le Conseil national, lui, a accepté l'objet, par 134
voix contre 40 et 4 abstentions, lors de la session d'été 2017. 31

MOTION
DATUM: 15.06.2017
SOPHIE GUIGNARD

Forschung

Im Februar schien die ETH mit ihrem Gesuch für einen Freisetzungsversuch von
genverändertem Weizen in Lindau (ZH) endlich Erfolg zu haben. Das Gesuch wurde im
zweiten Anlauf vom Buwal als Bewilligungsinstanz für Freisetzungsversuche
gutgeheissen. Der Beschwerde eines Bauernehepaars, das in der Nähe der
Versuchsanlage einen IP-Bauernhof führte, hatte das Departement für Umwelt, Verkehr,
Energie und Kommunikation (Uvek) die aufschiebende Wirkung entzogen. Dieser
Entscheid wurde umgehend von der Umweltorganisation Greenpeace, dem Verband der
integriert produzierenden Landwirte, IP Suisse und lokalen Beschwerdeführern aus
Lindau beim Bundesgericht angefochten. Da sowohl dem Uvek als auch dem Buwal
verfahrensrechtliche Fehler unterlaufen seien, beschloss das Bundesgericht, die
aufschiebende Wirkung der privaten Beschwerde wiederherzustellen und damit das
Verfahren für den Versuch von Grund auf neu aufrollen zu lassen. Die ETHZ hielt in der
Folge an ihrem Gesuch fest, so dass das Buwal den Versuch im Juli neu ausschrieb.
Greenpeace sowie die Arbeitsgruppe „Lindau gegen Gentech-Weizen“ kündigten
ihrerseits erneuten Widerstand gegen den Versuch durch alle Instanzen an. Im Oktober
bewilligte das Buwal den Versuch noch einmal. Gemäss Buwal-Direktor Philippe Roch
hegte das Amt zwar Bedenken hinsichtlich der Qualität des Versuchs, doch sei es nicht
Aufgabe des Bundesamts, den Nutzen eines Experiments zu beurteilen. Das Buwal habe
in diesem Fall einzig Sicherheitsaspekte zu klären gehabt und habe die Bewilligung des
Versuchs auch dementsprechend an strenge Sicherheitsauflagen geknüpft. So seien
während der Blühphase die transgenen Pflanzen pollendicht abzudecken, sei die
Freisetzungsfläche gegen das Eindringen von Vögeln und Nagetieren abzusichern und
sei nach Versuchsende das gentechnisch veränderte Pflanzenmaterial zu vernichten
sowie der Boden thermisch zu behandeln. Die ETHZ zeigte sich von der Verfügung des
Buwal erleichtert, obwohl die Durchführung des Versuchs nach wie vor in den Sternen
stand, da Greenpeace unmittelbar darauf die erneute Anfechtung des Entscheids beim
Uvek ankündigte. 32

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 22.02.2003
ELISABETH EHRENSPERGER

Ende Februar wies das UVEK die Beschwerden gegen die Bewilligung des von der ETH
Zürich geplanten Freilandversuchs mit gentechnisch verändertem Weizen in Lindau
(ZH) ab. Gegen die Bewilligung durch das Buwal vom vergangenen Oktober hatten
Greenpeace, die Bauernorganisation IP Suisse, die Arbeitsgruppe „Lindau gegen
Gentech-Weizen“ sowie mehrere Nachbarn Beschwerde eingelegt. Die ETH zeigte sich
erleichtert über den Entscheid und begann Mitte März ihr Feldexperiment, obwohl die
Frist für eine Anfechtung der Bewilligung beim Bundesgericht noch lief; eine Gruppe
von ETH-Angestellten kritisierte das Vorgehen ihres Arbeitgebers. Greenpeace
verzichtete auf eine Verwaltungsgerichtsbeschwerde, es ketteten sich jedoch rund 40
Aktivisten an den Gitterkäfig, in dem der Freilandversuch stattfand, und im Juni
forderten Bio- und IP-Bauern abseits des Versuchsgeländes den Verzicht auf
Gentechnik in der Landwirtschaft. Mitte Juli beendete die ETH ihren Feldversuch wie
geplant. Die Forscher entnahmen noch vor der vollen Reife des Weizens die letzten
Pflanzen- und Bodenproben, welche sie in der letzten Phase des Experiments im Labor
auswerten wollten. 33

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 28.02.2004
MAGDALENA BERNATH
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Im Februar erteilte das Bundesamt für Umwelt (Bafu) die definitive Bewilligung zur
Aussaat von gentechnisch verändertem Weizen auf dem Gelände der
Forschungsanstalt Agroscope in Reckenholz (ZH). Das Bafu hatte die Versuche bereits
im September 2007 mit etlichen (Sicherheits-)Auflagen genehmigt. Die Forschenden
der ETH und der Universität Zürich wurden aber damals verpflichtet, noch weitere
Informationen zu den gentechnisch veränderten Pflanzen einzureichen. Im Anschluss
an die definitive Bewilligung des Bafu reichten zwölf gentechkritische Verbände –
darunter Greenpeace, Pro Natura, Bio Suisse, die Stiftung für Konsumentenschutz
sowie die Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz – beim Uvek eine Aufsichtsbeschwerde
ein. Sie forderten Bundesrat Leuenberger dazu auf, die Bewilligung für den
Freisetzungsversuch bis auf weiteres zu sistieren. 34

BERICHT
DATUM: 29.02.2008
ANDREA MOSIMANN

La question du « Swiss Innovation Park » a continué d’animer les débats en 2013.
Depuis 2008, de nombreux cantons se sont positionnés, afin d’obtenir une antenne
régionale de ce parc d’innovations suisse. Si le site de Dübendorf (ZH), avec l’ETHZ, ainsi
que l’EPFL à Lausanne ont semblé se démarquer au cœur du projet, d’autres cantons
comme celui de Genève, du Valais, de Fribourg ou même des cantons alémaniques ont
souhaité tirer leur épingle du jeu, afin de décrocher un site. 35

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 18.02.2013
GUILLAUME ZUMOFEN

Le mandat de prestations de 2014 à 2017 d'Agroscope, institut de recherche dans le
domaine agronomique et alimentaire, a été validé par le Conseil fédéral. Ainsi, plusieurs
sites de recherches, comme ceux de Changins (VD), Posieux (VD), Avenches (VD),
Liebefeld (BE), Wädenswill (ZH), Reckenholz (ZH) ou encore Tänikon (TG) travaillent
désormais sous la même enseigne. Le directeur de cet institut, Michael Gysi, a précisé
que ce regroupement avait pour objectif d’améliorer l’efficacité de la recherche dans le
secteur agroalimentaire. Le mandat fédéral définit les différents axes thématiques sur
lesquelles Agroscope entend se focaliser : production écologique, protection des
ressources naturelles, anticipation des changements climatiques, sécurisation
alimentaire, renforcement de la compétitivité des produits et assurance d’un revenu
pour les agriculteurs. 36

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 28.01.2014
GUILLAUME ZUMOFEN

L'établissement du « Swiss Innovation Park » a animé la sphère politique. Alors qu’il
avait d’abord été envisagé du côté de Zürich, et de l’ancien aérodrome militaire de
Dübendorf, l’option multi sites a finalement été retenue. La Conférence des chefs des
départements de l’économie publique (CDEP) a appuyé cette alternative à travers une
lettre transmise à la Confédération. Du côté des cantons romands, une alliance s’est
dessinée autour de l’école polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Ce réseau dédié
à l’innovation s’est dessiné à travers des accords avec les cantons de Genève, Fribourg,
Valais, Neuchâtel et Vaud. 37

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 28.03.2014
GUILLAUME ZUMOFEN

A la suite des nombreuses discussions qui ont animé à la fois les chambres
parlementaires, les cantons par l’intermédiaire de la Conférence des chefs de
départements cantonaux de l’économie publique, l’économie privée et les hautes
écoles liées au projet, le Conseil fédéral a fini de dessiner un projet pour le «Swiss
Innovation Park». L’objectif sous-jacent d’un projet d’une telle envergure se résume
en deux points inséparables: le maintien de la Suisse à la pointe de l’innovation et le
gain de compétitivité dans les années à venir à travers notamment la facilitation du
transfert de technologies vers l’économie privée. De plus, il est important de préciser
que le Parc d’innovation helvétique serait divisé en deux pôles majeurs, liés aux écoles
polytechniques fédérales (EPF) de Zürich et Lausanne, ainsi qu’en trois sites
secondaires, à Bienne, Bâle et à l’Institut Paul Scherrer en Argovie. Si le Conseil fédéral
soumet, en 2015, aux chambres fédérales, deux projets reliés à l’organisation et au
soutien d’un Parc d’innovation suisse, c’est que celles-ci lui en ont octroyé le pouvoir,
en 2012, par la validation d’une révision complète de la loi fédérale sur l’encouragement
de la recherche et de l’innovation (LERI). Ce message s’inscrit donc dans la continuité
des débats au Parlement. Deux projets sont soumis aux chambres. Tout d’abord, le
Conseil fédéral souhaite libérer un crédit-cadre de 350 millions de francs pour le
cautionnement de prêts nécessaires au financement d’infrastructures et
d’équipements de recherche. En outre, le Conseil fédéral précise que ce crédit-cadre
ne doit pas être alloué à la construction de bâtiments, mais véritablement permettre
d’obtenir des prêts à des conditions préférentielles. Ensuite, le second projet concerne

BUNDESRATSGESCHÄFT
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la cession de terrains, appartenant à la Confédération, en droit de superficie. Le terrain
concerné, de 70 hectares, est celui de l’aérodrome militaire de Dübendorf (ZH).
Finalement, le Conseil fédéral précise dans son message que son rôle n’est que de
soutien, qu’il n’est que subsidiaire, la réalisation du Parc d’innovation revenant
véritablement aux cantons d’accueil, aux hautes écoles concernées et aux milieux
économiques impliqués. 
Le Conseil national est la première chambre à s’être prononcé sur les deux projets.
Alors que la Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil
national (CSEC-CN) avaient approuvé en amont le projet par 20 voix contre 5, la
chambre du peuple a accepté d’une part l’octroi d’un crédit-cadre de 350 millions de
francs par 153 voix contre 38 et 1 abstention, et d’autre part, la cession de biens-fonds
par 140 voix contre 34. Au final, l’UDC s’est révélé être le seul parti opposé au projet. Il a
notamment parlé de parc de subventions, allant même jusqu’au terme corruption,
expliquant que la Confédération ne devrait pas interférer dans ce domaine, mais
uniquement fournir des conditions cadres optimales. De plus, Christoph Mörgeli (udc,
ZH) a critiqué la répartition des sites, discriminatoire selon lui. A l’opposé, l’équilibre
linguistique, le rôle subsidiaire de la Confédération et la solidité du projet construit sur
des pôles d’excellences (les deux EPF) existants ont été mis en avant. Néanmoins, il est
nécessaire de préciser que le Conseil national a proposé une modification du projet
initial. Cette divergence concerne la cession de biens-fonds. Plus précisément, la
chambre basse estime que les produits financiers nés de la rente devraient être alloués
au soutien de l’ensemble des sites, afin de garantir l’équilibre régional. 
Le projet est parti du côté du Conseil des Etats. La chambre des cantons a ainsi
largement soutenu le projet de soutien de la Confédération au parc d’innovation, à
travers le crédit-cadre de 350 millions de francs, ainsi que la cession de biens-fonds.
Ils ont été acceptés par 37 voix sans opposition. Ainsi, la chambre des cantons n’a pas
souhaité suivre la volonté du Conseil national, qui avait proposé une réaffectation des
produits financiers liés à l’aérodrome de Dübendorf (ZH). Même si Géraldine Savary (ps,
VD) et Anne Seydoux-Christe (pdc, JU) ont respectivement parlé de «Lex Dübendorf» et
de «déséquilibre majeur», les sénateurs ont estimé que l’argent de la Confédération
devait revenir à la Confédération et non pas à une fondation privée. Ils ont donc rejeté
la modification du Conseil national. 
Le projet est alors retourné à la chambre du peuple. Au final, la divergence avec le
projet initial a été biffée. En effet, malgré l’opposition des élus romands, le Conseil
national a décidé que les produits financiers de la rente des droits de superficie de la
Confédération, qui concernent principalement l’aérodrome militaire de Dübendorf
(ZH), ne seraient pas redistribués à l’ensemble des sites. Fathi Derder (plr, VD) ou
encore Matthias Aebischer (ps, BE) ont critiqué un traitement qu’ils jugent inéquitable
des sites, alors que Jean-François Steiert (ps, FR) a parlé de déséquilibre régional. Le
projet a été validé, en septembre, à une faible majorité, au Conseil national par 99 voix
contre 88 et 2 abstentions. 38
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